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ZEICHENERKLÄRUNG:
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Art der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB): 
Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO

Art der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB): 
Sonstiges Sondergebiet  
nach § 11 BauNVO
mit Zweckbestimmung
"Freizeit und Erholung"

Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für die Forstwirtschaft

Sonstige überörtliche oder
örtliche Hauptverkehrsstraße

Hauptverkehrsstraße

Flurgrenze

Flurnummer

Höhenlinien

Gemarkungsgrenze

Grenze des Gemeindegebietes

Geltungsbereich Deckblatt Nr. 52

INTERKOMMUNALES GEWERBEGEBIET
"GE UNSBACHER BERG"

Fläche insgesamt: 2,4 ha

Flächenanteil Markt Essenbach: 7.215 m²
Flächenanteil Markt Ergoldsbach: 16.822 m²
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Art der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB): 
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Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für den Wald

Klassifizierte Straßen
und Hauptverkehrsstraßen
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Flurgrenze

Flurnummer

Höhenlinien

Gemarkungsgrenze

Grenze des Gemeindegebietes

Geltungsbereich Deckblatt Nr. 25

Verfahrensvermerke

1. Der Marktgemeinderat Ergoldsbach hat in der Sitzung vom 24.03.2023  gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Änderung
des Flächennutzungsplans beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am 29.03.2023 ortsüblich bekannt 
gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 24.03.2023 hat in der 
Zeit vom 12.04.2023 bis 28.04.2023 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB für den Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 24.03.2023 hat in der Zeit 
vom 05.04.2023 bis 28.04.2023 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf der Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 22.05.2023 wurden die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.05.2023 bis 03.07.2023
beteiligt.

5. Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 22.05.2023 wurde mit der Begründung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.06.2023 bis 03.07.2023 öffentlich ausgelegt.

6. Die Marktgemeinde Ergoldsbach hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom 27.07.2023 den Flächen-
nutzungsplan in der Fassung vom 27.07.2023 festgestellt.

Ergoldsbach, den ....................................

(Siegel)

............................................................
Ludwig Robold, 1. Bürgermeister

7. Das Landratsamt Landshut hat die Änderung des Flächennutzungsplanes mit Bescheid vom
............................ Nr. ................................ gemäß § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt.

Ergoldsbach, den ....................................

(Siegel)

............................................................
Ludwig Robold, 1. Bürgermeister

8. Ausgefertigt

Ergoldsbach, den ....................................

(Siegel)

............................................................
Ludwig Robold, 1. Bürgermeister

9. Die Erteilung der Genehmigung des Flächennutzungsplans wurde am                             gemäß § 6 Abs. 5
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Flächennutzungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den
üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf 
Verlangen Auskunft gegeben. Der Flächennutzungsplan ist damit rechtswirksam. 
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB 
wird hingewiesen. 

Ergoldsbach, den ....................................

(Siegel)

............................................................
Ludwig Robold, 1. Bürgermeister
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AUSSCHNITT AUS DEM RECHTSGÜLTIGEN
FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DES MARKTES ESENBACH

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DES MARKTES ESSENBACH
DECKBLATT NR. 25

AUSSCHNITT AUS DEM RECHTSGÜLTIGEN
FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DES MARKTES ERGOLDSBACH

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DES MARKTES ERGOLDSBACH
DECKBLATT NR. 52
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